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Erstes Kapitel

Einleitung

A. Problemaufriss

„Der Wert der Grundrechtsdogmatik hängt von ihrer Leistung ab.“1

Staatliche Belastungen treten invielfältigen Formen auf. Grundrechtsrelevant und
rechtfertigungsbedürftig sind sie nach der herrschenden Interpretation der Grund-
rechtslehre nur, wenn es sich um Eingriffe in grundrechtliche Schutzbereiche han-
delt. Nicht immer aber ist die rechtswissenschaftliche Dogmatik2 sofort in der Lage,
neu auftretende, sich entwickelnde und dynamische Gefährdungslagen für verfas-
sungsrechtliche Gewährleistungen zu erfassen. Wenn mehrere staatliche Beein-
trächtigungen auf Grundrechtsträger einwirken, werden ihre Belastungsfolgen in der
Freiheitssphäre der betroffenen Person zusammengeführt, sie wirken kumulativ oder
additiv. Unabhängig von der konkreten rechtlichen Lösung vollzieht sich ein Per-
spektivwechsel: Ausgangspunkt ist nicht die Sicht des handelnden Hoheitsträgers
auf den Grundrechtsschutz, sondern die Blickrichtung wechselt zum verbleibenden
Freiheitsgehalt beim jeweiligen Grundrechtsträger, der einer Mehrzahl von Maß-
nahmen ausgesetzt ist. Staatliche Gesamtbelastungen sind kein neues Phänomen und
faktisch allgegenwärtig, werden aber von einer Grundrechtsprüfung, die auf einem
punktuellen Eingriffsverständnis beruht, möglicherweise nicht, oder nur unzurei-
chend erfasst. Unklar ist vor allem, ob und wiemehrere staatliche Belastungen in der
Grundrechtsprüfung abzubilden sind.

Jörg Lücke gilt zumindest in begrifflicher Hinsicht als „Vater“ des additiven
Grundrechtseingriffs. Soweit ersichtlich, taucht dieser Begriff das erste Mal in sei-
nem Aufsatz 2001 „Der additive Grundrechtseingriff sowie das Verbot der über-
mäßigen Gesamtbelastung des Bürgers“3 in der rechtswissenschaftlichen Diskussion
auf.

1 Alexy, Der Staat 52 (2013), 87.
2 Zur Leistungsfähigkeit der Grundrechtsdogmatik: Linder, Theorie der Grundrechtsdog-

matik, 2004; Volkmann, JZ 2005, 261, 262; Murswiek, Der Staat 45 (2006), 474; Ipsen, Der
Staat 52 (2013), 266, 271 ff.; Böckenförde, Der Staat 29 (1990), 1 ff.; Jarass, AöR 120 (1995),
345; Kahl, AöR 131 (2006), 579, 599 ff.;H. Bethge, Der Staat 24 (1985), 351, 353 ff.;Hain, JZ
2002, 1036, 1037 f.; Lepsius, Kritik der Dogmatik, in: Was weiß Dogmatik? S. 54 ff.

3 DVBl. 2001, 1469. Der Begriff des „kumulativenGrundrechtseingriffs“ wurde bereits von
F. Hufen 1997 verwendet, der damit das ebenfalls von Lücke aufgegriffene Phänomen be-
schreibt „Einzeleingriffe, die je sich verhältnismäßig sein mögen[…] die aber sicherlich ir-



Dahinterstehende Erwägungen sind die Risikenvon Freiheitsbeschneidungen und
Gefährdungen von grundrechtlichen Schutzgehalten durch staatliche Maßnahmen,
die additiv oder kumulativ wirken4 und sich so einer Einordnung in die punktuell
orientierte „klassische“ Grundrechtsprüfung entziehen. Die Erforderlichkeit der
Entwicklung eines additiven Grundrechtseingriffs begründet sich aus den Grund-
rechten selbst. Um ihre Wirksamkeit als verfassungsrechtliche Freiheitsgewähr-
leistungen beizubehalten, bedarf es eines effektiven Grundrechtsschutzes. Dieser
kann nur gewährleistet sein, wenn es von staatlicher Seite nicht möglich ist, die
Grundrechte nicht nur durch neuartige Handlungsformen, sondern auch nicht durch
eine Vielzahl an Belastungen auszuhöhlen. Der Grundrechtsschutz muss nicht nur
auf staatliche Maßnahmen neuer Qualität, sondern auch neuer Quantität reagieren
können. Als weiteres Problem stellt sich in diesem Zusammenhang auch das
Spannungsfeld zwischen dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und einem
zunehmenden, immer ausdifferenzierteren Prüfungsmaßstab der Gerichte, dar.
Selbstverständlich bleibt es dem Gesetzgeber grundsätzlich unbenommen, ein
Rechtsgut durch eine Mehrzahl an Gesetzen und Instrumentarien zu regulieren,
dieser Gestaltungsspielraum erteilt aber keinen „Freibrief“ für eine beliebige Ein-
griffsaddition und Kumulation von belastenden Maßnahmen.5

Die Betrachtung von Einzelfällen scheint der Rechtswissenschaft, insbesondere
dem Öffentlichen Recht, welches an einzelnen Handlungen, Vorgängen und Akten,
statt an Gesamtsituationen ansetzt, in einer gewissen Weise immanent zu sein.6 Vor
dem Hintergrund, sich weiter entwickelnder und divergierender Handlungsformen
von staatlicher Seite sowie einer zunehmenden Normierung aller Rechtsbereiche,7

geraten diese Grundannahmen der Singularität des staatlichen Handelns im Öf-
fentlichen Recht ins Wanken und eine kritische Hinterfragung wird notwendig.

Das Themenfeld der staatlichenGesamtbelastungenvonGrundrechtenwird in der
rechtswissenschaftlichen Literatur wiederholt seit den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts, insbesondere im Steuerrecht und auch imUmweltrecht diskutiert.8Die

gendwo die Dimension der Berufswahlregelung, und zwar einer unverhältnismäßigen Be-
rufswahlregelung, annehmen, wenn sie kumulieren […]“, VVDStRL 57 (1998), 132; Kloepfer
schrieb schon 1983 von Belastungskumulationen, VerwArch 74 (1983), 201.

4 ZurKritik der Begriffe:Klement, AöR 134 (2009), 35, 41 f.;G.Kirchhof, Grundrechte und
Wirklichkeit, S. 27; bildlich: F. Hufen, NWJ 1994, 2913, 2916: „In ihrer Summierung aber
wirken diese Maßnahmen wie eine schleichende Verengung des Freiheitsspielraums: Das
Grundrecht wird sozusagen verstopft wie einWasserrohr durch schleichende Kalkablagerung.“

5 Vgl. Kloepfer, VerwArch 74 (1983), 201, 210.
6 So bereits Kloepfer, VerwArch 74 (1983), 201, 210.
7 Dazu bereits kritisch: Kloepfer, VVDStRL 40 (1981), 63, 70 f.
8 P. Kirchhof, VVDStRL 39 (1981), Besteuerung und Eigentum, 213, 232.; Grimm, NJW

1989, 1305, 1311; spricht davon, dass die „Summierung [von einzelnen Freiheitsbeeinträch-
tigungen] dazu führen [kann], daß die Freiheit allmählich unter der Sicherheit verkümmert“;
Jachmann, Freiheitsgrundrechtliche Grenzen steuerlicher Belastungswirkungen, in: Fink/
Hillgruber/Kempen/Murswiek, Die Macht des Geistes, Festschrift für Hartmut Schiedermair,
S. 391, 399; Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter Energie-
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Figur des additiven Grundrechtseingriffs ist von der bisherigen rechtswissen-
schaftlichen Diskussion aber eher wenig beachtet worden und blieb daher, von
Lückes Vorschlägen abgesehen, weitestgehend ohne Konturen.9

Das Bundesverfassungsgericht hat die Problematik des additiven Grundrechts-
eingriffs bereits in mehreren Entscheidungen10 angeführt. Diese Rechtsprechung
erkennt an, dass eine verfassungsrechtliche Gesamtbetrachtung möglich ist und
dieser Konstellation ein spezifisches Gefährdungspotenzial inne wohnt.11 Wenige
neue Veröffentlichungen12 beschäftigen sich mit der Gesamtbetrachtung mehrerer
staatlicher Belastungen als Thema der allgemeinen Grundrechtsdogmatik. Auch die
Standardwerke zur Dogmatik der Grundrechte streifen das Thema, wenn überhaupt,
nur am Rande. Im Handbuch der Grundrechte von Merten/Papier findet sich bei
Peine13 ein Pauschalverweis auf verfahrensrechtliche Sicherungen, die im Vorfeld
des Staatshandelns die Entstehung von Gesamtbelastungen verhindern sollen. Zu-
letzt formulierte Ferdinand Kirchhof, dass eine Fülle ungelöster verfassungsrecht-
licher Fragen bestände.14

Diese Arbeit will die dogmatischen Grundlagen in Gänze aufarbeiten undmit den
praktischen Ansätzen der Umsetzung, unabhängig von einem Referenzgebiet, zu-
sammenführen. Die aktuelle Relevanz wird nicht zuletzt daran deutlich, dass sich die
Rechtsprechung und Praxis zunehmend bereichsbezogen mit der Problematik aus-
einandersetzen.15 Der Rahmen einer Dissertation bietet sich zum Thema „additiver
Grundrechtseingriff“ an, um eine Systembildung vorzunehmen, die über die be-
reichsspezifischen Lösungen hinausgeht.

Schon der Begriff des „additivenGrundrechtseingriffs“ verwundert auf den ersten
Blick: Addition (lat. addere – hinzufügen oder summieren) bezeichnet ein Zusam-
menzählen, was zwangsläufig mehr als eine Komponente voraussetzt. Der Begriff
des Eingriffs, insbesondere des Grundrechtseingriffs, steht aber im Singular. Ob

nutzung, S. 164 ff.; Würsing, Die Steuerung von Summenbelastungen im Immissionsschutz-
recht, S. 31 ff.; Bronkars, Kumulative Eigentumseingriffe, S. 59 ff.; Lee, Umweltrechtlicher
Instrumentenmix und kumulative Grundrechtseinwirkungen, S. 79 ff.

9 Der grundlegende Aufsatz von Lücke, DVBl. 2001, 1469 ff. hat zum Begriff des Eingriffs
einen ersten Aufschlag gemacht, der aber kaum weiterentwickelt oder vertieft wurde.

10 BVerfGE 130, 372; 123, 186, 212; 114, 196; 112, 304.
11 Vgl. zuletzt: BVerfGE 130, 372, 392.
12 Winkler, JA 2014, 881; Bernsdorff, SGb 2011, 121; Klement, AöR 134 (2009), 35;

Hofmann, AöR 133 (2008), 524; G. Kirchhof, NJW 2006, 732; Lücke, DVBl. 2001, 1469; in
Teilen auch: Jesse, Instrumentenverbund als Rechtsproblem am Beispiel effizienter Energie-
nutzung, S. 164 ff.; Würsing, Die Steuerung von Summenbelastungen im Immissionsschutz-
recht,S. 31 ff.; Bronkars, Kumulative Eigentumseingriffe, S. 59 ff.; Lee, Umweltrechtlicher
Instrumentenmix und kumulative Grundrechtseinwirkungen, S. 79 ff.

13 Peine, HGR III, § 57, Rn. 54.
14 NZS 2015, 1, 7.
15 Vgl. Kaltenstein, SGb 2016, 365 zu den Kernfragen des additiven Grundrechtseingriffs

im Sozialrecht; zur Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte unten Zweites Kapitel B.
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